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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich 
Wolfenbüttel, 38286 Wolfenbüttel, beabsichtigt am Stützpunkt B 4/B 188 den Bau einer 
neuen Salzhalle mit Soletanks, anstelle der noch vorhandenen Salzhalle, zu errichten. 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG unter Einbeziehung der 
entscheidungserheblichen Daten und Unterlagen hat ergeben, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG für das o. a. Vorhaben nicht erforderlich ist, 
da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. Gemäß § 3a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar ist. 
 
Gifhorn, den 19.10.2012 
 
Landkreis Gifhorn  
Fachbereich 8 - Bauwesen 
 
Im Auftrage 
Peters  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Neubau B 4/Ortsumgehung Rötgesbüttel/Meine 
hier: Vorarbeiten nach § 16a Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
 
Die Straßenbauverwaltung Niedersachsen, vertreten durch den Landkreis Gifhorn und die 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich 
Wolfenbüttel, beabsichtigt, Vorarbeiten für die Planung der Bundesstraße B 4/Ortsumgehung 
Rötgesbüttel/Meine durchzuführen. 
 
Um eine verlässliche Datengrundlage zu erhalten, müssen im Bereich der Gemeinden 
Isenbüttel, Rötgesbüttel, Meine und Vordorf  
 
in der Zeit vom November 2012 bis Dezember 2012 
 

 Vermessungsarbeiten 
 Baugrunduntersuchungen  

 
durchgeführt werden. 
 
Zur Durchführung der Vermessungsarbeiten und den Baugrunduntersuchungen müssen 
vorhandene Wege und Straßen begangen, Grundstücke betreten und Hilfsmittel der 
Vermarkung der Bodenuntersuchungspunkte aufgestellt werden. 
 
Eine Beeinträchtigung des Verkehrs auf dem Straßennetz ist nicht zu erwarten. Außerhalb 
der Verkehrsflächen sind die Vorarbeiten mit keiner oder nur geringfügiger Beeinträchtigung 
der Verfügbarkeit der Grundstücke verbunden. Die Vorarbeiten dienen der Vorbereitung der 
Planung. 
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Die betroffenen Grundstücke liegen in der  
 
Gemarkung Ausbüttel Flur 1 
Gemarkung Isenbüttel Flur 9 
Gemarkung Rötgesbüttel Flur 2 und Flur 6 
Gemarkung Gravenhorst Flur 1 
Gemarkung Meine Flur 3 und Flur 4 
Gemarkung Vordorf Flur 1, Flur 2 und Flur 3 
 
Die Planunterlage zur Betroffenheit ist im Internet unter www.strassenbau.niedersachsen.de 
eingestellt und kann auch im Landkreis Gifhorn während der Dienstzeiten nach Absprache 
eingesehen werden. 

Da die genannten Vorarbeiten im Interesse der Allgemeinheit liegen, sind die 
Grundstücksberechtigten nach § 16a des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) verpflichtet, 
diese zu dulden. Die Untersuchungen und Vermessungen werden durch vom Landkreis 
Gifhorn beauftragte Fachbüros durchgeführt. 
 
Etwaige, durch diese Vorarbeiten entstehende, unmittelbare Vermögensnachteile werden in 
Geld entschädigt. Die Feststellung von Art und Umfang der Flurschäden wird, in Abstimmung 
mit den Bewirtschaftern, durch den Landkreis Gifhorn durchgeführt. 
 
Die Entschädigung erfolgt durch die Straßenbauverwaltung des Landkreises Gifhorn. 
 
Sollte eine Einigung über die Entschädigung in Geld nicht erreicht werden können, setzt die 
Regierungsvertretung Braunschweig auf Antrag des/der Betroffenen die Entschädigung fest. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die mit dieser Benachrichtigung den Grundstückseigentümern auferlegte 
Duldungspflicht kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (bzw. Bekanntmachung) 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten Klage beim Verwaltungsgericht 
Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig, erhoben werden. 
Die Klage ist gegen den Landkreis Gifhorn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, zu richten. 
 
Gifhorn, 18.10.2012 
 
Landkreis Gifhorn 
Die Landrätin 
Im Auftrage 
 
Wollny 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 
 
Jahresabschluss 2011 des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes Stadt Gifhorn 
(ASG)  
 
Der Rat der Stadt Gifhorn hat am 08.10.2012 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2011 werden festgestellt und der Betriebsleitung 
wird für das Wirtschaftsjahr 2011 Entlastung erteilt.  
 
Der ausgewiesene Jahresüberschuss wird abzüglich der Eigenkapitalverzinsung auf neue 
Rechnung vorgetragen.  
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Durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Gifhorn ist folgender 
Feststellungsvermerk ergangen: 
 
„Der Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Gifhorn bestätigt hiermit als gemäß §§ 157 
NKomVG zuständiges Rechnungsprüfungsamt, dass die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2011 des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes der Stadt Gifhorn, durch die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH, Osnabrück, mit seinem Einverständnis 
erfolgt ist. Der Bericht über die Jahresabschlussprüfung wurde dem Fachbereich 
Rechnungsprüfung zugeleitet. Ergänzende Feststellungen gemäß des § 32 Absatz 2 
Eigenbetriebsverordnung (Nds. GVBl. Nr. 2/2011, S. 24 - 25) über den Bestätigungsvermerk 
des Abschlussprüfers vom 22.06.2012 hinaus ergeben sich nicht.“ 
 
Gifhorn, den 22.08.2012 
 
Fachbereich Rechnungsprüfung 
der Stadt Gifhorn 
Im Auftrage     (L. S.) 
 
Malzahn 
 
Der Jahresabschluss 2011 des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes Stadt Gifhorn 
(ASG) und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 05.11. bis einschließlich 16.11.2012 im 
Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb (ASG) Winkeler Straße 4, 38518 Gifhorn, 
Verwaltungsgebäude, Sitzungsraum 1. OG, öffentlich aus. 
 
Nerlich 
Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 
 
Der Rat der Stadt Gifhorn hat in seiner Sitzung am 08.10.2012 folgenden Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen: 
 
 Bebauungsplan Nr. 85 „Gewerbegebiet Eyßelheideweg Ost“, 2. Änderung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wird der o. g. Bebauungsplan bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan mit der entsprechenden Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB können während der 
Sprechzeiten der Verwaltung im Rathaus der Stadt Gifhorn, Marktplatz 1, Zimmer 201, von 
jedermann eingesehen werden.  
 
Die Lage und der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus nachfolgendem 
Übersichtsplan.1 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (zuletzt geändert am 21. Dezember 2006, 
BGBl. I S. 3316) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des 
Baugesetzbuches für die Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur 
beachtlich ist, wenn 
 
1.) entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 

waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend 
ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

                                                 
1 abgedruckt auf Seite 554 dieses Amtsblattes 
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2.) die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 

Abs. 2, § 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in Verbindung mit 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften 
einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der 
Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a 
Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe 
darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 
Nr. 1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen 
Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3.) die Vorschriften über die Begründung der Satzung sowie Ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 

Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder Ihrer 
Entwürfe unvollständig sind; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu 
nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4.) ein Beschluss der Gemeinde über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 

erteilt, oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht 
erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (zuletzt geändert am 21. Dezember 2006, 
BGBl. I S. 3316) für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch eine Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan nach § 8 
Abs. 2 bis 4 unbeachtlich ist, wenn 
 
1.) die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 

Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2.) § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3.) der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4.) im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist.  
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Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 3 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (zuletzt geändert am 21. Dezember 2006, 
BGBl. I S. 3316) für die Abwägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan maßgebend ist. 
Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das 
Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (zuletzt geändert am 21. Dezember 2006, 
BGBl. I S. 3316) die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der 
Abwägung unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn aufgrund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuches 
(BauGB) bezeichneten Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten; Bindung für Bepflanzung; Änderung oder Aufhebung einer 
zulässigen Nutzung) eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch nach § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 erlischt nach Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend 
gemacht wird. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gifhorn, 17.10.2012 
 
Nerlich      (L. S.) 
Bürgermeister 
 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und 
Wege in der Stadt Gifhorn 
 
Aufgrund der §§ 10 Abs. 1 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt 
Gifhorn in seiner Sitzung am 08.10.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Das Straßenverzeichnis mit Anhang zu § 1 Abs. 1 der Satzung über die Reinigung 
öffentlicher Straßen und Wege in der Stadt Gifhorn vom 12.12.2011, zuletzt geändert am 
18.06.2012, wird wie folgt geändert: 
 
In das Straßenverzeichnis wird aufgenommen: 
 
Hüttenweg 
Querweg 
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Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Gifhorn in Kraft. 
 
Gifhorn, 08.10.2012 
 

Stadt Gifhorn 
 

(L. S.) 
 
Nerlich 
Bürgermeister 
 
2. Verordnung zur Änderung der Verordnung über Art, Maß und räumliche 
Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Gifhorn 
 
Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (Nds. SOG) in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes und § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) 
in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Gifhorn in seiner Sitzung am 
08.10.2012 für das Gebiet der Stadt Gifhorn folgende Verordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Das Straßenverzeichnis A zu § 2 Abs. 3 der Verordnung über Art, Maß und räumliche 
Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Gifhorn vom 12.12.2011, zuletzt geändert am 
18.06.2012, wird wie folgt geändert: 
 
In das Straßenverzeichnis A wird aufgenommen: 
 
Hüttenweg 
Querweg 
 

Artikel II 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Gifhorn in Kraft. 
 
Gifhorn, 08.10.2012 
 

Stadt Gifhorn 
 

(L. S.) 
 
Nerlich 
Bürgermeister 
 
Öffentliche Bekanntmachung der ersten Eröffnungsbilanz der Gemeinde Calberlah 
zum Stichtag 01.01.2011 
 
Der Rat der Gemeinde Calberlah hat in seiner Sitzung am 25.09.2012 die erste 
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 beschlossen und zugleich den Bericht über die 
Prüfung der ersten Eröffnungsbilanz des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Gifhorn 
zur Kenntnis genommen. 
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Die erste Eröffnungsbilanz sowie der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen 
gemäß § 156 Abs. 4 NKomVG vom 01.11.2012 bis einschließlich 09.11.2012 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde 
Isenbüttel öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
Calberlah, den 26.10.2012 
 
Gese 
Bürgermeister 
 

Benutzungssatzung für die Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde Calberlah 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 
25.09.2012 folgende Benutzungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand und Zweck 

 
1. Die Dorfgemeinschaftshäuser Allenbüttel, Allerbüttel und Jelpke sowie der Saal des 

Multifunktionsgebäudes in Wettmershagen und der Mehrzweckraum Edesbüttel sind 
Eigentum und Einrichtungen der Gemeinde Calberlah. 

 
2. Die Gemeinde Calberlah gestattet den Vereinen, Verbänden, Fraktionen, Parteien, 

sonstigen Organisationen und den Bürgern für Familienfeiern die 
Gemeinschaftseinrichtungen im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen zu 
sportlichen, kulturellen und geselligen Zwecken zu benutzen. 

 
3. In Ausnahmefällen können die Einrichtungen auf Antrag von der Gemeinde anderen für 

Versammlungen und sonstige Veranstaltungen überlassen werden. 
 
4. Die Einrichtungen sind mit der Zielsetzung errichtet, dass sie dem im 2. Absatz 

aufgeführten Personenkreis zur Verfügung gestellt werden. Sie dienen in erster Linie zur 
Förderung der dörflichen Gemeinschaft. 

 
5. Der Saal des Multifunktionsgebäudes in Wettmershagen steht grundsätzlich zum Zwecke 

eines Beerdigungskaffee’s zur Verfügung, wenn der Personenkreis eine Beerdigung auf 
dem Friedhof Wettmershagen durchführt. 

 
§ 2 

Benutzungsgrundsätze 
 
1. Für die regelmäßige Benutzung der Einrichtungen durch den in § 1 Absatz 2 näher 

bezeichneten Personenkreis sind im Einvernehmen mit der Gemeinde Benutzungspläne 
aufzustellen und in den Häusern auszuhängen. 

 
2. Soweit die Inanspruchnahme danach geregelt ist, ist eine besondere Genehmigung nicht 

mehr erforderlich. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin kann im Einzelfall aus 
wichtigen Gründen davon abweichende Regelungen treffen. 

 
3. Veranstaltungen sind rechtzeitig beim Bürgermeister/bei der Bürgermeisterin oder 

seinen/ihren Beauftragten terminmäßig zu bestellen. Die Terminbestätigung erfolgt über 
den/die jeweilige(n) Beauftragte(n) der Einrichtung. Die Vergabe kann nur nach der 
Reihenfolge der Anmeldung erfolgen. 
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4. Für eventuell notwendige Genehmigungen bzw. Erlaubnisse hat der Veranstalter Sorge 
zu tragen. 

 
5. Die Vereine und sonstigen Organisationen erhalten Ausfertigungen dieser 

Benutzungsordnung. 
 
6. Vorrang gegenüber der Nutzung durch die Vereine/Gruppen haben termingebundene 

Feiern mit einer Frist von 12 Wochen. 
 
7. Vorrang gegenüber aller angemeldeten Nutzungen durch den in § 1 Abs. 2 und 3 näher 

bezeichneten Personenkreis hat die Gemeinde am Vortag und am Tag aus Anlass von 
Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum 
Niedersächsischen Landtag, zu kommunalen Vertretungen oder der Wahl des 
Hauptverwaltungsbeamten/der Hauptverwaltungsbeamtin.  

 
8. Sonderregelungen für weitere Nutzungen müssen gesondert beantragt werden. 
 
9. Die Auflagen für den Mieter sind in der jeweils gültigen Hausordnung erfasst. Die 

Hausordnung ist Bestandteil der Benutzungsordnung. Der Verwaltungsausschuss erlässt 
und ändert die Hausordnung. Der Mieter erklärt sich bei der Anmietung mit den in der 
Hausordnung erfassten Auflagen einverstanden. 

 
10. Für den Mehrzweckraum Edesbüttel ist zusätzlich eine gesonderte 

Nutzungsvereinbarung zu unterzeichnen.  
 

§ 3 
Hausrecht 

 
1. Das Hausrecht für die Gemeinde Calberlah übt der Bürgermeister/die Bürgermeisterin 

aus. Den Anweisungen des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin ist Folge zu leisten. 
 
2. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin überwacht, dass die Anlagen nur zu dem 

vorgesehenen Zweck benutzt, nicht verändert oder verschmutzt und die Bestimmungen 
dieser Satzung beachtet werden. 

 
3. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin kann seine Befugnisse mit allen Rechten und 

Pflichten nach dieser Benutzungssatzung auf andere Personen übertragen. 
 

§ 4 
Instandhaltung, Haftung und Beschädigung 

 
1. Die Benutzer der Einrichtungen sind zu einer pfleglichen und sachgemäßen Behandlung 

aller Räume, Anlagen, Einrichtungen und Geräte verpflichtet und dazu anzuhalten. 
 
2. Die Aufsichtspersonen gem. § 3 Absatz 3 übernehmen für die Dauer der Benutzungszeit 

die volle Verantwortung dafür, dass das Gebäude nur im Rahmen dieser Satzung benutzt 
wird und dass Beschädigungen der Räume und der darin befindlichen Geräte und 
Gegenstände unterbleiben. Dennoch eingetretene Beschädigungen sind unverzüglich 
dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zu melden. 

 
3. Für alle durch unsachgemäße Behandlung oder durch ordnungswidrige Benutzung 

entstandene Schäden an Räumen, Anlagen, Einrichtungen und Geräten haften der 
Gemeinde Calberlah neben dem schädigenden Benutzer oder Zuschauer die in § 1 
genannten Personen bzw. der Veranstalter in voller Höhe. Irgendwelche nach der 
Benutzung festgestellten Schäden gehen im Zweifel zulasten des Benutzers oder der 
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Benutzergruppe, die die Einrichtung zuletzt benutzt hat. Die Gemeinde stellt die Kosten 
für die Instandsetzung in Rechnung. 

 
4. Die Benutzer der Einrichtung sind verpflichtet, vor Beginn einer Veranstaltung die Räume 

und alle Einrichtungen auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu prüfen und etwaige 
Schäden und Mängel sofort dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin/dem Verwalter/der 
Verwalterin zu melden. 

 
§ 5 

Veranstaltungen 
 

1. Die Veranstalter haben dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin den Beginn aller 
Vorarbeiten anzuzeigen, damit er/sie evtl. zugegen sein kann. 

 
2. Dekorationen, Einbauten u. Ä. dürfen nur mit Genehmigung der Gemeinde erfolgen. Es 

ist hierbei untersagt, Nägel, Haken usw. in Böden, Wände, Decken oder Mobiliar zu 
schlagen. Die Dekorationen, Aufbauten und dergl. sind nach Beendigung des Gebrauchs 
unverzüglich vom Veranstalter auf eigene Kosten zu entfernen. 

 
3. Geräte, Geschirr und Töpfe dürfen nicht außer Haus mitgenommen werden. Für die 

Mitnahme übriggebliebener Speisen sind Gefäße mitzubringen. 
 
4. Die Gestellung einer etwa erforderlichen Sanitäts- oder Feuerwache ist Sache des 

Veranstalters. 
 

§ 6 
Gebühren 

 
1. Die Gemeinde Calberlah sorgt für die Instandhaltung und die Unterhaltung der 

Einrichtungen.  
 
2. Die Benutzer haben für die Durchführung von Veranstaltungen und Feiern eine Gebühr 

auf der Grundlage der Gebührenordnung der Gemeinde Calberlah zu entrichten. 
 
3. Wird die Einrichtung nach Anmeldung und Bestätigung durch den/die jeweilige(n) 

Verwalter(in) ohne Absage nicht genutzt oder erfolgt die Absage innerhalb von 4 Wochen 
vor dem geplanten Buchungstag, ist eine Stornogebühr auf der Grundlage der 
Gebührenordnung der Gemeinde Calberlah zu entrichten (gilt nicht für Nutzung 
„Beerdigungskaffee“). 

 
§ 7 

Haftungsausschluss 
 
1. Die Gemeinde Calberlah überlässt den in § 1 genannten Vereinen, Organisationen, 

Verbänden und sonstigen Personen die Gemeinschaftseinrichtungen (einschl. Anlagen, 
Einrichtungen und Geräte) zur Benutzung in dem Zustand, in dem es sich befindet. Die 
Benutzer, die gem. § 4 Absatz 4 vor der Benutzung zur Prüfung der ordnungsgemäßen 
Beschaffenheit verpflichtet sind, haben sicherzustellen, dass schadhafte Geräte oder 
Anlagen nicht benutzt werden. 

 
2. Den Benutzern, Zuschauern und Teilnehmern der Einrichtung gegenüber übernimmt die 

Gemeinde Calberlah keine Haftung für im Gebäude, auf dem Gelände oder auf den 
Parkplätzen abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände (z. B. Garderobe, 
Fahrräder, Motorfahrzeuge usw.). Eine Verpflichtung zur Bewachung von 
Garderobenräumen, sonstigen Aufbewahrungsräumen sowie der Fahrzeugabstellplätze 
besteht nicht. 
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3. Der Verein oder sonstige Benutzer stellt die Gemeinde von etwaigen 

Haftungsansprüchen seiner Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner 
Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der 
Benutzung der überlassenen Räume, Einrichtungen und Geräte sowie der Zugänge zu 
den Räumen und Anlagen stehen. Gleichzeitig verzichtet der Verein oder sonstige 
Benutzer auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde und für den Fall der 
eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die 
Gemeinde und deren Bedienstete oder Beauftragte. 

 
4. Bei Absagen aufgrund von den in § 2 Abs. 6 genannten Gründen können keine 

Schadenersatzansprüche jeglicher Art gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
werden.  

 
5. Von der Vereinbarung bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin für 

den sicheren Bauzustand von Gebäuden gem. § 836 BGB unberührt. 
 

§ 8 
Geltung 

 
Die Satzung (einschl. aller Bestimmungen zur pfleglichen Behandlung der Räume, 
Einrichtungen, Geräte usw.) gilt für die Benutzung der von der Gemeinde unterhaltenen 
Einrichtungen durch Vereine, Verbände, Fraktionen, Parteien, Gemeinschaften und sonstige 
Personen. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Benutzungssatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 27.09.2001 außer Kraft. 
 
Calberlah, 25.09.2012 
 

Gemeinde Calberlah 
 
In Vertretung 

(L. S.) 
Wehmann 
1. stellv. Bürgermeister 
 
HAUSORDNUNG FÜR  
GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN 
 
Sehr geehrte Nutzer, 

 
die Gemeinde Calberlah stellt Ihnen die Gemeinschaftseinrichtung für Ihre Veranstaltung 
gern zur Verfügung. Leider ist es in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass 
Mieter die Ausstattung nicht pfleglich behandelt haben. Daher wird vor Nutzung der 
Räumlichkeiten eine Kaution von 150,00 € erhoben, die Sie – sofern es keine 
Beanstandungen nach der Nutzung gibt oder Stornogebühren anfallen – wieder 
zurückerhalten. Die Kaution ist laut des § 3 der Gebührensatzung für 
Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde Calberlah 6 Wochen vor dem geplanten 
Nutzungstermin bei dem Verwalter zu entrichten. Bitte beachten Sie hierzu auch die 
möglichen Stornogebühren nach § 4 der Gebührensatzung.  
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Bitte lesen Sie vor der Reservierung diese Hausordnung aufmerksam durch. Der Mieter 
erklärt sich bei der Anmietung mit den in der Benutzungssatzung erfassten Auflagen und der 
Gebührensatzung einverstanden.  
 
Auflagen für den Nutzer/Mieter: 
1. Die Benutzer der Einrichtungen sind zu einer pfleglichen und sachgemäßen Behandlung 

aller Räume, Anlagen, Einrichtungen und Geräte verpflichtet und dazu anzuhalten.  
2. Die Kosten für die Beseitigung von Schäden jeglicher Art (z. B. zerbrochenes Geschirr 

und Gläser sowie Gebäude-/Inventarschäden) sind vom Benutzer/Mieter zu tragen und 
an den/die Verwalter(in) mit der Kautionszahlung zu verrechnen. 

3. Das Bier ist ausschließlich von dem/der Verwalter(in) des Dorfgemeinschaftshauses 
abzunehmen. Alle anderen Getränke können selbst beschafft oder alternativ ebenfalls 
von dem/der Verwalter(in) abgenommen werden. Für den Fall, dass selbst mitgebrachtes 
Bier ausgeschenkt wird, ist die Pauschale nach der Gebührensatzung zu zahlen, die für 
die Nichtabnahme festgesetzt ist. Dieser Betrag wird mit der Kaution verrechnet. 

4. Alle gemieteten Räume sind besenrein zu hinterlassen. 
5. Die Tische und Stühle sind zu reinigen und die Stühle sind mit der Sitzfläche auf die 

Tische zu stellen. 
6. Reinigungsmittel für die Küche (Spülmittel, Trockentücher, Lappen u. Ä.) sind 

mitzubringen. 
7. Das Geschirr ist gereinigt und die Gläser sind gespült und poliert auf die Tabletts/in die 

Schränke zu stellen.  
8. Der Müll ist getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Sämtliche Essensreste sind in einem 

verschlossenen Plastikbeutel über die Restmülltonne zu entsorgen. Ebenso ist der 
entstandene Müll aus den Außenanlagen aufzusammeln. Sofern die Mülltonnen zur 
Entsorgung nicht ausreichen, hat der Benutzer/Mieter den Müll auf eigene Kosten zu 
entsorgen.  

9. Bei Polterabenden ist das Poltern nur außerhalb der Räume zugelassen. Das zerworfene 
Poltergeschirr ist auf eigene Kosten zu entsorgen. 

10. Im Gebäude dürfen keine Feuerwerkskörper entzündet und keine gasgefüllten 
Luftballons verwendet werden. Bei solchen Feierlichkeiten sind außen alle 
Feuerwerksreste zu beseitigen. 

11. Bei Verlust des Schlüssels wird die Schließanlage ausgetauscht. Die Kosten trägt der 
Benutzer/Mieter. 

12. Die Benutzung von Einweggeschirr ist untersagt. 
13. Für alle durch unsachgemäße Behandlung oder durch ordnungswidrige Benutzung 

entstandene Schäden an Räumen, Anlagen, Einrichtungen und Geräten haften der 
Gemeinde Calberlah neben dem schädigenden Benutzer oder Zuschauer die in § 1 der 
Benutzersatzung genannten Personen bzw. der Veranstalter in voller Höhe. 
Irgendwelche nach der Benutzung festgestellten Schäden gehen im Zweifel zulasten des 
Benutzers oder der Benutzergruppe, die die Einrichtung zuletzt benutzt hat. Die 
Gemeinde stellt die Kosten für die Instandsetzung in Rechnung. 

14. Die Benutzer der Einrichtung sind verpflichtet, vor Beginn einer Veranstaltung die Räume 
und alle Einrichtungen auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu prüfen und etwaige 
Schäden und Mängel sofort dem/der Verwalter(in) zu melden. 

15. Die Veranstalter haben den Beginn aller Vorarbeiten dem/der Verwalter(in) anzuzeigen. 
16. Dekorationen, Einbauten u. Ä. dürfen nur mit Genehmigung der Gemeinde erfolgen. Es 

ist hierbei untersagt, Nägel, Haken usw. in Böden, Wände, Decken oder Mobiliar zu 
schlagen. Die Dekorationen, Aufbauten und dergleichen sind nach Beendigung des 
Gebrauchs unverzüglich vom Veranstalter auf eigene Kosten zu entfernen. 

17. Geräte, Geschirr und Töpfe dürfen nicht außer Haus mitgenommen werden. Für die 
Mitnahme übriggebliebener Speisen sind Gefäße mitzubringen. 

18. Die Gestellung einer etwa erforderlichen Sanitäts- oder Feuerwache ist Sache des 
Veranstalters. 
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19. Im gesamten Gebäude herrscht absolutes Rauchverbot. Im Außenbereich kann geraucht 
werden. Dieser Bereich muss nach der Veranstaltung gesäubert und Kippen entfernt 
werden.  

20. Bitte achten Sie auf Einhaltung der Ruhezeiten. Es wird empfohlen, die Türen (ggf. auch 
die Fenster) zu schließen, damit Anwohner nicht übermäßig durch Lärm belästigt 
werden.  

21. Das Übernachten in und an Gemeinschaftseinrichtungen ist nicht erlaubt. 
22. Auf die Nachbargrundstücke dürfen keine Abfälle hinterlegt werden. Ferner ist darauf zu 

achten, dass Benutzer/Mieter und deren Gäste die Nachbargrundstücke nicht unbefugt 
nutzen. 

23. Die sanitären Anlagen sind in einem zumutbaren Zustand zu hinterlassen. Fäkalien oder 
andere unzumutbaren Rückstände sind vom Benutzer/Mieter selbst zu entfernen oder       
-  sofern der Benutzer/Mieter die Reinigung verweigert - durch eine Reinigungsfirma auf 
Kosten des Benutzers/Mieters. 

24. Die Stornogebühr beträgt 25 % der Kosten für die angemieteten Räumlichkeiten. 
 
Gemeinde Calberlah 
Der Bürgermeister 
 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde Calberlah 
  
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) und der §§ 1 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 25.09.2012 
folgende Benutzungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Folgende Gebühren werden je Tag erhoben: 
 
Dorfgemeinschaftshaus Allerbüttel 
 
Unterer großer Raum kleine Feier (bis zu 4 Std.) 65,00 EURO 
 ganztägig 90,00 EURO 
 
Thekenraum  kleine Feier (bis zu 4 Std.)  30,00 EURO 
 ganztägig 40,00 EURO 
 
Oberer Raum kleine Feier (bis zu 4 Std.) 45,00 EURO 
 ganztägig 55,00 EURO 
 
Küche kleine Feier (bis zu 4 Std.) 40,00 EURO 
 Tee oder Kaffee 25,00 EURO 
 ganztägig 50,00 EURO 
 
Alle Räume ganztägig 200,00 EURO 
 kleine Feier (bis ca. 4 Std.) 130,00 EURO 
 
Reinigung Küche 15,00 EURO 
 Schankraum 15,00 EURO 
 großer Raum 40,00 EURO 
 oberer Raum 15,00 EURO 
 alle Räume 60,00 EURO 
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Dorfgemeinschaftshaus Allenbüttel 
 
Schankraum kleine Feier (bis zu 4. Std.) 45,00 EURO 
 ganztägig 55,00 EURO 
 
Tenne kleine Feier (bis zu 4. Std.) 25,00 EURO 
 ganztägig 35,00 EURO 
 
Großer Raum kleine Feier (bis zu 4. Std.) 50,00 EURO 
 ganztägig 75,00 EURO 
 
Alle Räume kleine Feier (bis zu 4 Std.) 130,00 EURO 
 ganztägig 180,00 EURO 
 
Küche kleine Feier (bis zu 4. Std.) 40,00 EURO 
 Kaffee oder Tee 25,00 EURO 
 ganztägig 50,00 EURO 
 
Reinigung Küche 15,00 EURO 
 Tenne 20,00 EURO 
 Schankraum 20,00 EURO 
 großer Raum 20,00 EURO 
 alle Räume 60,00 EURO 
 
Dorfgemeinschaftshaus Jelpke 
 
Raum mit Küchenbenutzung  105,00 EURO 
Kleine Feier  ca. 4 Std. Nachmittagskaffee 60,00 EURO 
 
Reinigung  40,00EURO 
 
Der/Dem Beauftragten der Gemeinde ist für die Übergabe  
und Endabnahme der Räume eine Aufwandsentschädigung  
vom Nutzer zu zahlen  15,00 EURO   
 
Mehrzweckraum Edesbüttel 
 
Raum mit Küchenbenutzung  75,00 EURO 
Kleine Feier  ca. 4 Std. Nachmittagskaffee 45,00EURO 
 
Reinigung  40,00 EURO 
 
Der/Dem Beauftragten der Gemeinde ist für die Übergabe und  
Endabnahme der Räume eine Aufwandsentschädigung vom  
Nutzer zu zahlen  15,00 EURO 
 
Saal des Multifunktionsgebäudes Wettmershagen 
 
Raum  50,00 EURO 
Küchenbenutzung  10,00 EURO 
Reinigung  25,00 EURO 
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§ 2 
 
1. Für die Dorfgemeinschaft und die in der Gemeinde Calberlah örtlich ansässigen Vereine, 

Verbände, Fraktionen, Parteien, die keine passenden Räume haben, werden für 
vereinsinterne Veranstaltungen keine Nutzungsgebühren erhoben. 
Für externe Veranstaltungen werden 50 % der Gebührensätze fällig. Reinigungskosten 
müssen in voller Höhe bezahlt werden. 

 
2. Für die Vermietung an Dritte gilt weiterhin die Benutzungsgebührenordnung. 
 
3. Außer im Mehrzweckraum Edesbüttel und im Saal des Multifunktionsgebäudes 

Wettmershagen muss bei Feierlichkeiten, bei denen kein Bier vom Verwalter 
abgenommen wird, eine Pauschale von 75 EURO an den Verwalter gezahlt werden (gilt 
nicht bei Beerdigungskaffee). 

 
§ 3 

Kaution 
 
Spätestens 6 Wochen vor dem gebuchten Termin ist eine Kaution in Höhe der in der 
Hausordnung festgelegten Summe bei dem/der jeweiligen Beauftragten des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin zu hinterlegen (gilt nicht bei Beerdigungskaffee). Es wird 
keine Kaution für die in § 2 Abs. 1 genannten Vereine erhoben. 

 
§ 4 

Stornogebühr 
 
1. Erfolgt eine Absage weniger als 4 Wochen vor dem vereinbarten Nutzungstermin. wird 

eine Stornogebühr in Höhe von der in der Hausordnung festgelegten Summe bei 
dem/der jeweiligen Beauftragten des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin fällig. Diese 
Gebühr ist mit der Kautionszahlung zu verrechnen (gilt nicht bei Beerdigungskaffee). 

 
2. Die Stornogebühr entfällt nur beim Nachweis von krankheitsbedingter Absage durch den 

Nutzer oder aufgrund eines Todesfalles in der Familie. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 27.09.2001 außer Kraft. 
 
Calberlah, 25.09.2012 
 
In Vertretung 

(L. S.) 
 
Wehmann 
1. stellv. Bürgermeister 
 
 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Bebauungsplan "Gemeindezentrum"  
 
Der Rat der Gemeinde Meine hat in seiner Sitzung am 17.10.2012 den o. g. Bebauungsplan 
als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die dazugehörige 
Begründung beschlossen. 
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Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans ist der anliegenden 
Gebietsabgrenzung zu entnehmen.2 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt der Bebauungsplan in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift einschließlich seiner Begründung sowie einer 
zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB kann in der Verwaltung der 
Gemeinde Meine, Abbesbüttler Straße 4, 38527 Meine, während der Sprechstunden 
Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr 
von jedermann eingesehen werden. Einen Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte 
vorher unter der Durchwahl 05304-911110 vereinbaren. Über den Inhalt des 
Bebauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift kann umfassend Auskunft verlangt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des BauGB bezeichneten Vorschriften 
dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der 
zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung     (L. S.) 
 
Frank 
 

Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Meine 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung des Nds. Gesetzes über den 
Finanzausgleich und anderer Gesetze vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), und des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Nds. Gesetzes über den Finanzausgleich und 
anderer Gesetze vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Gemeinde Meine in 
seiner Sitzung am 17.10.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Die Gemeinde Meine erhebt Vergnügungssteuer für die folgenden im Gemeindegebiet 
durchgeführten Veranstaltungen gewerblicher Art: 
 
1. die entgeltliche Benutzung von Wett-Terminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und 

Unterhaltungsapparaten und -automaten einschließlich der Apparate und Automaten zur 
Ausspielung von Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen 
Unternehmen im Sinne des § 33i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hinaus von 
allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit an allen anderen Aufstellorten, 
soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind; 

                                                 
2 abgedruckt auf Seite 555 dieses Amtsblattes 



ABL Nr. 10/2012 

526 

 
2. die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten in 

Spielhallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i GewO und an allen anderen 
Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das 
Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) oder 
im Internet ermöglichen. Ihre Besteuerung kommt nicht in Betracht, wenn der Apparat 
ausschließlich zur Informationsbeschaffung oder für die Aus- und Weiterbildung 
verwendet wird. 

 
§ 2 

Steuerbefreite Veranstaltungen 
 
Von der Steuer befreit ist die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten:  
 
1. auf Schützenfesten, Jahrmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen; 
 
2.  ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Benutzung durch 

Kleinkinder bestimmt oder geeignet sind; 
 
3. ohne Gewinnmöglichkeit, die in ihrem Spielablauf vorwiegend eine individuelle 

körperliche Betätigung erfordern (wie z. B. Tischfußball, Billardtische, Darts). 
 

§ 3 
Steuerschuldner 

 
(1) Steuerschuldner ist die Betreiberin/der Betreiber des Spielgerätes. Betreiberin/Betreiber 
ist diejenige/derjenige, der/dem die Einnahmen zufließen. 
 
(2) Steuerschuldner sind neben den in Absatz 1 genannten Personen auch  
 
1. die Besitzerin/der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte aufgestellt sind, 

wenn sie/er an den Einnahmen oder dem Ertrag aus dem Betrieb des Spielgerätes 
beteiligt ist oder für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt erhält und 

 
2. die wirtschaftliche Eigentümerin/der wirtschaftliche Eigentümer des Spielgerätes. 
 
(3) Die Steuerschuldner gelten ferner als Gesamtschuldner im Sinne des § 44 der 
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit § 11 Absatz 1 Nr. 2 b  des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 4 
Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit der Inbetriebnahme eines Spielgerätes an einem der 
genannten Aufstellorte. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet, wenn das Spielgerät außer Betrieb gesetzt und aus den 
Räumlichkeiten entfernt wird. 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Die Steuer wird als Spielgerätesteuer erhoben. Diese bemisst sich für 
 
1. Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis und dem Steuersatz nach 

§ 6 Absatz 1, 
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2. alle übrigen Spielgeräte nach den Regelungen des § 6 Absatz 2 (Pauschalsteuer). 
 
(2) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und 
manipulationssicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch 
gezählten Kasse (inklusive der Veränderungen der Röhreninhalte), abzüglich Nachfüllungen, 
Falschgeld und Fehlgeld. Minuskassen sind nicht zu verrechnen und werden steuerlich mit 
0,00 € angesetzt. 
 
(3) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten 
lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, wie z. B. Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, 
Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten 
Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, tägliche 
Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele 
usw.  
 
(4) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen 
hervorgehen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 AO aufzubewahren. 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 beträgt der Steuersatz 
12 v. H. des Einspielergebnisses. 
 
(2) In den Fällen des § 5 Absatz 1 Nr. 2 beträgt der Steuersatz pauschal für jeden 
angefangenen Kalendermonat und für jedes Gerät bei 
 

a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in 
Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der 
Geräte zu Buchst. c) – e) 

 
 

23,00 Euro 
   
b) 
 

Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in 
Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der 
Geräte zu Buchst. c) – e) 
 

 
 

15,00 Euro 

c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen dargestellt werden oder die eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung des 
Krieges zum Gegenstand haben 

 
 
 

1.000,00 Euro 
   
d) Musikautomaten 15,00 Euro 

 
e) PC-Bildschirmplätzen 15,00 Euro 
   

 
§ 7 

Erhebungszeitraum 
 
Erhebungszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat. 
 

§ 8 
Entstehung der Steuerschuld 

 
Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 
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§ 9 
Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

 
(1) Der Steuerschuldner nach § 3 hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des 
Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung auf einem von der Gemeinde Meine 
vorgeschriebenen Vordruck einzureichen. 
 
(2) Es handelt sich bei der Steuererklärung um eine Steueranmeldung im Sinne des 
§ 11 NKAG in Verbindung mit §§ 150, 168 AO. Der Steuerschuldner hat die Steuer selbst zu 
berechnen. Die unbeanstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als 
Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Ein separater Steuerbescheid wird 
in diesem Fall nicht erteilt.  
 
(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ist der letzte Tag des jeweiligen 
Erhebungszeitraumes als Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse zugrunde zu legen. 
Für den folgenden Erhebungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des 
Auslesetages des vorherigen Erhebungszeitraumes anzuschließen. Der Steueranmeldung 
im Sinne des Absatzes 2 sind die Zählwerksausdrucke für den Erhebungszeitraum 
beizufügen. Die Ausdrucke müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
 

 Aufstellort, 
 Gerätenummer 
 Gerätenamen 
 Zulassungsnummer 
 fortlaufende Nummer des Ausdrucks 
 Datum der letzten Kassierung 
 elektronisch gezählte Kasse 
 Röhreninhalte 

 
Die Eintragungen in der Selbsterklärung sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend 
aufsteigend nach Zulassungsnummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind 
entsprechend der Vergnügungssteuererklärung zu sortieren.  
 
(4) Tritt im Laufe eines Erhebungszeitraums an die Stelle eines Apparates/Automaten ohne 
Gewinnmöglichkeit ein gleichartiger Apparat/Automat, so wird die hierfür festzusetzende 
Steuer für den Erhebungszeitraum nur einmal erhoben. 
 
(5) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht vollständig, nicht rechnerisch 
richtig oder nicht rechtzeitig ab, so setzt die Gemeinde Meine die Steuer durch schriftlichen 
Bescheid fest. Dabei kann sie von den Möglichkeiten der Schätzung der 
Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. 
 

§ 10 
Fälligkeit 

 
(1) Mit der Abgabe der Steueranmeldung hat der Steuerschuldner die errechnete Steuer an 
die Samtgemeindekasse Papenteich innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des 
Erhebungszeitraumes zu entrichten. 
 
(2) Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen 
nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten. 
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§ 11 
Anzeigepflichten 

 
(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten an einem 
Aufstellort bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss 
Art und Anzahl sowie die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, den 
Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit 
zusätzlich die Zulassungsnummer enthalten. Die Anmeldung gilt für die gesamte Betriebszeit 
des und eines im Austausch an seine Stelle tretenden gleichartigen Gerätes. 
 
(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden 
Veränderung. 
 
(3) Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Apparates/Automaten oder des 
Austauschgerätes ist unverzüglich zu melden. 
 

§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Gemeinde Meine ist berechtigt, zur Nachprüfung der Steuererklärung 
(Steueranmeldung) und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Veranstaltungs- und 
Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller 
Zählwerksausdrucke zu verlangen.  
 
(2) Die Gemeinde Meine behält sich die Möglichkeit vor, Außenprüfungen nach den 
§§ 193 ff. der Abgabenordnung durchzuführen. 
 
(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Meine unentgeltlichen Zutritt zu den 
Veranstaltungs- und Geschäftsräumen zu gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen 
Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten, Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, 
die für die Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu machen. 
 

§ 13 
Datenverarbeitung 

 
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung 
der Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und 
grundstücksbezogenen Daten werden von der Gemeinde Meine gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 
§ 10 Abs.1 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) in Verbindung mit § 11 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort genannten 
Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung 
beim Finanzamt, beim Amtsgericht (Handelsregister), beim Katasteramt und bei den für das 
Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen 
der Gemeinde Meine erfolgt lediglich, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den 
Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO).  
 
(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der 
Steuererhebung nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen 
Abgabenverfahrens, das denselben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur 
Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische Maßnahmen des 
Datenschutzes und der Datensicherheit nach § 7 Abs. 2 NDSG getroffen worden. 
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§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer 
 
1. entgegen § 5 Absatz 4 alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen 

hervorgehen, nicht entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung 
aufbewahrt; 

 
2. entgegen § 9 Absatz 1 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort 

bestimmten Frist abgibt; 
 
3. entgegen § 11 Absatz 1 bis 3 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei 

Spielgeräten nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt; 
 
4. entgegen § 12 Abs. 3 die ihr/ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet 
werden. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Vergnügungssteuersatzung vom 7. November 1985 in der 
zuletzt geltenden Fassung außer Kraft. 
 
Gemeinde Meine, 17.10.2012 
 
Kielhorn     (L. S.)  
Bürgermeisterin 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 
 
- - - 
 
D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 
 
Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Altmark 
Buchenallee 3, 29410 Salzwedel 
Bodenordnungsverfahren Wendischbrome 
Verf.-Nr. SAW 4.030       Salzwedel, den 29.10.2012 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

I B e s c h l u s s 
 
Nach den §§ 56 und 63 Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) i. V. m. 
den §§ 6 ff. des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in den jeweils gültigen Fassungen ergeht 
folgender Beschluss: 
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Das Bodenordnungsverfahren Wendischbrome, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, wird 
hiermit für Teile der Gemarkung Wendischbrome (Flur 1, 2, 3, 4) und Nettgau (Flur 4) 
angeordnet. 
 
Die dem Verfahren unterliegenden Flurstücke sind im Verzeichnis der Verfahrensflurstücke, 
welches Bestandteil dieses Beschlusses ist, aufgeführt. 
 
Das Verfahrensgebiet hat eine Größe von rd. 529 ha. Es ist auf der zu diesem Beschluss 
gehörenden Gebietskarte orangefarbig gekennzeichnet. 
 
Die Eigentümer der zum Bodenordnungsverfahren gehörenden Grundstücke, die 
Erbbauberechtigten und die Eigentümer von Gebäuden nach Art. 233 § 2b sowie § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) bilden die 
Teilnehmergemeinschaft. Die Teilnehmergemeinschaft erhält den Namen: 
 

„Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Wendischbrome“ 
 
Sie hat ihren Sitz in Wendischbrome, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel. 
 
II Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 
 
Von der Bekanntgabe des Bodenordnungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des 
Bodenordnungsplanes gilt eine Veränderungssperre (§ 34 FlurbG) im Bodenordnungsgebiet. 
Im Anhang zum Bodenordnungsbeschluss sind die zeitweiligen Eigentumsbeschränkungen 
ausgeführt. Veränderungen bedürfen gemäß § 34 Abs.1 FlurbG der Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde. Werden entgegen den Bestimmungen des § 34 FlurbG 
Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt, so können sie im 
Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den 
früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der Bodenordnung 
dienlich ist. 
 
III Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Bodenordnungsverfahren berechtigen, werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 
3 Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Außenstelle 
Salzwedel, Buchenallee 3, 29410 Salzwedel, anzumelden. Näheres kann dem Anhang zum 
Beschluss entnommen werden. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist im Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Altmark, Außenstelle Salzwedel, Buchenallee 3, 
29410 Salzwedel, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Die Frist wird auch durch Einlegen des Widerspruchs beim Landesverwaltungsamt Halle, 
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale, gewahrt. 
 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem Tag nach der Bekanntmachung. 
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Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur gewahrt, wenn das 
Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei der Behörde eingegangen 
ist. 
 
Im Auftrag 
 
Michaels     (L. S.) 
 
Vorstehender Beschluss (I) mit Begründung, Verzeichnis der Verfahrensflurstücke und 
Gebietskarte, die zeitweilige Einschränkung des Eigentums (II) und die Aufforderung zur 
Anmeldung unbekannter Rechte (III) liegen im Original in der Verwaltungsgemeinschaft 
Beetzendorf-Diesdorf, Marschweg 3, 38489 Beetzendorf, sowie im Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Altmark, Außenstelle Salzwedel, Buchenallee 3, 
29410 Salzwedel, 2 Wochen lang ab dem 7. November 2012 zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten während der Dienststunden aus. 
 
Friedhofsordnung (FO) 
 
für die Friedhöfe 
der Ev.- luth. Kirchengemeinde Sprakensehl in Sprakensehl und Bokel 
 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sprakensehl am 3. September 2012 
folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist 
mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich 
ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht 
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser 
Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof 
Richtung und Weisung. 
 
Inhaltsübersicht 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 Friedhofsverwaltung 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
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IV. Grabstätten 
 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 Reihengrabstätten 
§ 12a Rasenreihengrabstätten 
§ 13 Wahlgrabstätten 
§ 13a Rasenwahlgrabstätten 
§ 14 Urnenreihengrabstätten 
§ 14a Rasenurnenreihengrabstätten  
§ 14b Anonyme Urnenreihengrabstätten 
§ 15 Urnenwahlgrabstätten 
§ 15a Rasenurnenwahlgrabstätten 
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 17 Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 
§ 18 Gestaltungsgrundsatz 
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 
 
VI. Anlage und Pflege von Grabstätten 
 
§ 20 Allgemeines 
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 22 Vernachlässigung 
 
VII. Grabmale und  andere Anlagen 
 
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 25 Entfernung 
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 
§ 27 Leichenhalle 
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle  
 
IX. Haftung und Gebühren 
 
§ 29 Haftung 
§ 30 Gebühren 
 
X. Schlussvorschriften 
 
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für die Friedhöfe der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sprakensehl 
in ihrer jeweiligen Größe. Der Friedhof in Sprakensehl umfasst zurzeit die Flurstücke 67/9, 
76/14 und 74/4 der Flur 8 der Gemarkung Sprakensehl in Größe von insgesamt 0,6021 ha.  
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Der Friedhof in Bokel umfasst zurzeit das Flurstück 63/5 der Flur 4 der Gemarkung Bokel. 
Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Sprakensehl.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sprakensehl, Ortsteil Sprakensehl, Blickwedel, Behren, 
Bokel, Breitenhees und Hagen hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf 
Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung 
von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.  
 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom 
Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsverwaltung). 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den 
sonstigen kirchlichen und staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, 
Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer 
Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von 
Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für 
den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem 
wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen 
werden. Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung 
an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen 
im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die 
Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten 
abgelaufen waren. Grabstellen, an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der 
beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden 
kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung 
kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei 
bestehenden Nutzungsrechten zulassen.  
 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen 
aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine  Nutzungsrechte mehr 
bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist. 
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II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch 
vorübergehend geschlossen werden. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten 
und Äußerungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind 
zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung 
zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 
die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen 
Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für 
den Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer - zu befahren, 
 
Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten,  
 
an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
 
Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu 
verwerten, 
 
Druckschriften und andere Medien (z. B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
 
Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen, 
 
fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu 
beschädigen oder zu verunreinigen, 
 
Hunde unangeleint mitzubringen.  
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen anderer nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. 
 

§ 6 
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für 
den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
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(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in 
betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung 
auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach 
vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei 
einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof 
nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die 
Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem 
ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so 
herzurichten, dass eine Behinderung anderer ausgeschlossen ist. Die 
Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von 
Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs 
gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie 
im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig 
bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und 
wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der 
Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen 
den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu 
erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist 
das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit 
der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden. 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. 
Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang 
nicht entgegensteht.  
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die 
physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 
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(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 
Für größere Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der 
Bestattung einzuholen.  
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die 
Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend.  
 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder 
Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus 
Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet 
sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens 
oder des Grundwassers zu verändern. 
 

§ 9 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30  Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen 
werden. 
 
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung 
der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden.  
 
(3) Die berechtigte Person hat  sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu 
verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und 
Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder 
Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn 
Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 11 
Allgemeines 

 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 
 
Reihengrabstätten (§ 12) 
Rasenreihengrabstätten (§ 12a) 
 
Wahlgrabstätten (§ 13) 
Rasenwahlgrabstätten (§ 13a) 
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Urnenreihengrabstätten (§ 14) 
Rasenurnenreihengrabstätten (§ 14a) 
 
Anonyme Urnenreihengrabstätten  (§ 14b) 
 
Urnenwahlgrabstätten (§ 15) 
Rasenurnenwahlgrabstätten (§ 15a) 
 
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur 
öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden 
Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht 
mehreren Personen zugleich, zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede 
Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 
 
(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf 
Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter 
Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 
 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine 
verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind 
oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer 
Grabstelle bestattet werden. 
 
(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Rasenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche 
bestattet werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder 
der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene 
Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter war. 
 
(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 
a) für Särge  von Kindern: Länge: 1,50 m  Breite: 0,90 m, 
  von Erwachsenen: Länge: 2,80 m  Breite:1,40 m, 
 
b)  für Urnen:  Länge: 1,00 m  Breite: 1,00 m, 
 für Urnenpaar: Länge: 1,00 m  Breite: 1,50 m. 
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der 
Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend. 
 
(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für 
Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt 
sein. 
 
(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der 
Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen sind.  
 
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, 
Vasen, Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. 
Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und 
muss beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt 
werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person dem 
Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht. 
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§ 12 

Reihengrabstätten 
 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die 
anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer von 30 Jahren vergeben werden. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf 
der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 

§ 12a 
Rasenreihengrabstätte 

 
(1) Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die 
anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer von 30 Jahren vergeben werden. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(2) Für die Kennzeichnung der Rasenreihengrabstätte ist eine Grabplatte in der Größe 
80 x 50 cm rasenbündig auf der Grabstätte einzubauen. Erhabene Schriftzeichen auf der 
Grabplatte sind nicht erlaubt. Nach Ablauf der Ruhezeit entfernt und entsorgt der 
Kirchenvorstand die Grabplatte. 
 
(3) Die Pflege der Rasenfläche wird von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 
 
(4) Das Aufstellen von Sträußen, Gestecken, Pflanzschalen oder Grabschmuck ist nicht 
gestattet. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Reihengrabstätten auch für Rasenreihengrabstätten. 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren 
Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre vom Tage 
der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.  
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die 
gesamte Wahlgrabstätte um 5 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer 
Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen 
Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige 
bestattet werden:  
 
Ehegatte, 
Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene 
Lebenspartnerschaft, 
Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 
Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer  Väter oder Mütter, 
Eltern,  
Geschwister, 
Stiefgeschwister, 
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die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 
 
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den 
bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer 
bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die 
Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die 
Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags der 
nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der 
in Absatz 3 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit 
der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neuen 
nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung 
erforderlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf 
welchen ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode 
übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin oder des 
Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf 
wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die 
nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. 
Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person 
zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren 
Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue 
Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran 
interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine 
andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes 
bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt  Absatz 4. 
 

§ 13a 
Rasenwahlgrabstätte 

 
(1) Rasenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen und werden mit einer oder 
mehreren Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren vergeben vom Tage der Verleihung an 
gerechnet. 
 
(2) Für die Kennzeichnung der Rasenwahlgrabstätten ist eine Grabplatte in der Größe 
80 x 50 cm rasenbündig auf der Grabstätte einzubauen. Erhabene Schriftzeichen auf den 
Grabplatten sind nicht erlaubt. Nach Ablauf der Ruhezeit entfernt und entsorgt der 
Kirchenvorstand die Grabplatte. 
 
(3) Die Pflege der Rasenfläche wird von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 
 
(4) Das Aufstellen von Sträußen, Gestecken, Pflanzschalen oder Grabschmuck ist nicht 
gestattet. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Wahlgrabstätten auch für Rasenwahlgrabstätten. 
 

§ 14 
Urnenreihengrabstätten 

 
(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen vergeben. In einer 
Urnenreihengrabstätte darf nur eine Asche bestattet werden. 
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(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Urnenreihengrabstätten auch die Vorschriften für Reihengrabstätten. 
 

§ 14a 
Rasenurnenreihengrabstätten 

 
(1) Rasenurnenreihengrabstätten werden im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer 
der Ruhezeit vergeben. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 
(2) Für die Kennzeichnung der Rasenurnenreihengrabstätten ist eine Grabplatte in der 
Größe 60 x 40 cm rasenbündig auf der Grabstätte einzubauen. Erhabene Schriftzeichen auf 
den Grabplatten sind nicht erlaubt. Nach Ablauf der Ruhezeit entfernt und entsorgt der 
Kirchenvorstand die Grabplatte. 
 
(3) Die Pflege der Rasenfläche wird von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 
 
(4) Das Aufstellen von Sträußen, Gestecken, Pflanzschalen oder Grabschmuck ist nicht 
gestattet. 
 

§ 14b 
Anonyme Urnenreihengrabstätten 

 
(1) Anonyme Bestattungen werden in einem dafür ausgewiesenen Grabfeld durchgeführt. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Urnenreihengrabstätten auch für Urnenreihengrabstätten für anonyme Bestattungen. 
 

§ 15 
Urnenwahlgrabstätten 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer 
Asche für die Dauer von 30 Jahren vergeben. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Urnenwahlgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten. 
 

§ 15a 
Rasenurnenwahlgrabstätten 

 
(1) Rasenurnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen für die Dauer 
von 30 Jahren vergeben vom Tage der Verleihung an gerechnet. 
 
(2) Für die Kennzeichnung der Rasenurnenwahlgrabstätten ist eine Grabplatte in der Größe 
60 x 40 cm rasenbündig auf der Grabstätte einzubauen. Erhabene Schriftzeichen auf den 
Grabplatten sind nicht erlaubt. Nach Ablauf der Ruhezeit entfernt und entsorgt der 
Kirchenvorstand die Grabplatte. 
 
(3) Die Pflege der Rasenfläche wird von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 
 
(4) Das Aufstellen von Sträußen, Gestecken, Pflanzschalen oder Grabschmuck ist nicht 
gestattet. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 
für Wahlgrabstätten auch für Urnenrasenwahlgrabstätten. 
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§ 16 
Rückgabe von Wahlgrabstätten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten 
erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die 
gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf 
Gebührenerstattung.  
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten 
besondere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch 
auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht.  
 
(4) Grabstätten können auf Antrag ab dem 11. Belegungsjahr eingeebnet werden. 
Voraussetzung ist die Freigabe und Vorabzahlung der Kosten für die Einebnung, Anlage der 
Rasenfläche und der anfallenden Rasenpflege für die Dauer der verbleibenden Ruhefrist. 
Der Grabstein muss bis zum Ende der Ruhefrist stehen bleiben. 
 

§ 17 
Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich 
nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 

§ 18 
Gestaltungsgrundsatz 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner 
Gesamtanlage gewahrt werden.  
 

§ 19 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine 
Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören 
können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben richten. Im 
Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder 
Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen  errichtet werden, die 
nachweislich in der Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des 
„Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ 
hergestellt sind. 
 
(3) Grabmale und  andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand 
zu halten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
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(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon 
gefährdet, sind die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen 
verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der 
Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen 
treffen (z. B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere 
Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind 
nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild 
auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  
 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

§ 20 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, 
durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das 
Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet.  
 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen 
verpflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder  Bestattungen 
behindernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, 
Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen 
abzulegen. 
 
(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegt allein der Friedhofsverwaltung. 
 
(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde 
Personen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 

§ 21 
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von 
biologisch nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von 
Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 
 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, 
Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen. 
 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. Ä. für die Aufnahme von 
Schnittblumen ist nicht gestattet. 
 
(4) Ergänzend gilt der beigefügte „Gestaltungsplan zur Friedhofsordnung für die Friedhöfe 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde in Sprakensehl und Bokel“. 
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§ 22 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die 
nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der 
Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die 
nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die 
Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die 
nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und 
die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu 
entfernen.  
 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur 
Herrichtung  und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte 
Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der 
Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei 
Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 
 
die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
 
Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. 
 

VII. Grabmale und andere Anlagen 
 

§ 23 
Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der 
Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen 
Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht.  
 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den 
Anzeigeunterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der 
Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit 
Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 
 
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen 
werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines 
Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk geltend gemacht 
werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 
schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit 
der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt. 
 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche 
Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert 
worden ist. 
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(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind 
entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren 
und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter 
Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst 
ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von 
Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA 
Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche 
Prüfung der Grabmalanlagen. 
 
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder 
sonstige Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, 
Planung, Berechnung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach 
Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen.  Die gleichwertige Qualifikation i. S. v. Satz 1 ist 
zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 
(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der 
Friedhofsverwaltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die 
Dokumentation der Abnahmeprüfung  und die Abnahmebescheinigung entsprechend den 
Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen. 
 
(8) Fachlich geeignet i. S. v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer 
Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes 
die angemessene Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen 
Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage 
sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von 
Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die 
Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer 
Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die 
Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur 
Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und 
Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4. 
 

§ 24 
Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 
(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im 
Rahmen der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. 
Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend.  
 
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten 
Grüften ist nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen 
Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandsetzung und 
Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten und die 
Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die 
Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen vollständig zu 
entfernen. 
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§ 25 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der 
Grabstätten veranlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen 
Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräumen und 
bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die 
nutzungsberechtigten Personen Grabmale und  andere Anlagen selbst entfernen, soweit es 
sich nicht um Grabmale nach § 26 handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für 
Grabmale und andere Anlagen zu leisten.  
 

§ 26 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der 
Friedhofsverwaltung erhalten. 
 

VIII. Trauerfeiern 
 

§ 27 
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche 

 
(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. 
 
(2) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde (oder: Für verstorbene Personen, die 
zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in 
Deutschland e. V. angehörenden Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften waren) steht für 
die Trauerfeier auch die Kirche zur Verfügung. 
 
(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(4) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum 
Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit 
gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt 
bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 

IX. Haftung und Gebühren 
 

§ 28 
Haftung 

 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem 
Auftrag errichtete Grabmale und andere Anlagen entstehen.  
 

§ 29 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils 
geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
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X. Schlussvorschriften 
 

§ 30 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 24.01.2003 außer Kraft. 
 
Sprakensehl, den 03.09.2012 
 
Der Kirchenvorstand: 
 

(L. S.) 
 
gez. Springhorn, P.     gez. M. Kruse 
Vorsitzender      Kirchenvorsteher 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, 
Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Wittingen, den 19.09.2012 
 
Der Kirchenkreisvorstand: 
 

(L. S.) 
 
gez. M. Berndt, S.      gez. Dr. F. Kleinschmidt, P.  
Vorsitzender      Kirchenkreisvorsteher 
 

Gestaltungsplan zur Friedhofsordnung für die Friedhöfe 
der Ev.- luth. Kirchengemeinde Sprakensehl in Sprakensehl und Bokel 

 
Der Friedhof ist ein Ort der Erinnerung und der Trauer. Wir sind bemüht, unsere Friedhöfe in 
Sprakensehl und Bokel so zu gestalten, dass in ruhiger und entspannter Atmosphäre die 
Möglichkeit zur Erinnerung und Trauer gegeben ist. 
Folgende Richtlinien über die Gestaltung der Grabstätten und Grabmale wurden aufgestellt, 
um das Gesamtbild des Friedhofs harmonisch wirken zu lassen. 
 
Gestaltung der Grabstätten 
Alle Grabstätten müssen in einer des Friedhofes würdigen Weise angelegt und unterhalten 
werden. 
Beim Bepflanzen darf die Größe der Grabstätte nicht überschritten werden. 
Die Grabstätten sind nur mit Gewächsen zu bepflanzen, durch die benachbarte Grabstätten 
nicht gestört werden. Wird dies nicht beachtet oder wachsen die Pflanzen über die 
Grabstätten hinaus, so ist der Kirchenvorstand nach erfolgloser schriftlicher Aufforderung 
berechtigt, die Anpflanzungen zurückzuschneiden oder zu beseitigen. Bei Hecken ist zum 
Beispiel eine Breite von höchstens 40 cm einzuhalten. 
Hohe Grabhügel sind zu vermeiden, weil eine harmonische Gesamtwirkung der Grabfelder 
und gute gärtnerische Gestaltung der Grabstätten dadurch gestört wird. 
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Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe u. Ä. sind nicht zulässig. Das Belegen 
der Grabstätten mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer Bepflanzung ist nicht 
zulässig. 
Der Grabschmuck soll nur aus natürlichen Pflanzen und Blumen bestehen. 
Behälter für Schnittblumen sind entweder unauffällig aufzustellen oder in die Erde 
einzulassen. Blechdosen, Einkochgläser, Flaschen u. Ä. sollen für die Aufnahme von 
Schnittblumen nicht verwandt werden.  
Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, 
Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen. 
 
Grabstätten können auf Antrag ab dem 11. Belegungsjahr eingeebnet werden. 
Voraussetzung ist die Freigabe und Vorabzahlung der Kosten für die Einebnung, Anlage der 
Rasenfläche und der anfallenden Rasenpflege für die Dauer der verbleibenden Ruhefrist. 
Der Grabstein muss bis zum Ende der Ruhefrist stehen bleiben. 
 
Gestaltung der Grabmale 
Grabmale dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder die Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören. Sie dürfen sich ferner in ihrer 
Gestaltung nicht gegen den christlichen Glauben richten. 
Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte Rücksicht zu nehmen. 
Unverhältnismäßig große Grabmale sind zu vermeiden. 
Nicht gestattet sind: Grabmale aus gegossener Zementmasse, Terrazzo, Glas, Porzellan, 
Emaille, Blech oder ähnlichem Material, Grabmale mit Anstrich. 
Grabmale, die ebenerdig in Rasenflächen eingesetzt werden, dürfen keine erhabenen 
Schriften erhalten. Blumenschalen, Gestecke, Sträuße oder Gedenk-Dekorationsartikel 
dürfen nur in den Wintermonaten auf den Grabmalen gelegt werden. 
Grabmale sind genehmigungspflichtig. 
Grabmalgrößen als Kissen für Rasengrabstätten: 
Rasenreihen- oder Rasenwahlgrabstätte   80 x 50 cm 
Rasenurnen- oder Rasenurnenwahlgrabstätten  60 x 40 cm 
 
Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
 
für die Friedhöfe 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sprakensehl in Sprakensehl und Bokel 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 
der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sprakensehl 
für die Friedhöfe in Sprakensehl und Bokel am 3. September 2012 folgende 
Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 
aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser 
Gebührenordnung erhoben. 
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§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 
wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 
oder durch ihn zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung 
übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 
wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung 
übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des 
Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der 
Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der 
Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der 
Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der 
Verwaltungshandlung. 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen 
verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine 
entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten 
rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 
50,00 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den 
Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
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(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im 
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der 
Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 

§ 6 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 
 
Reihengrabstätte: 
für Personen über 2 Jahre - für 30 Jahre: 350,00 € 
für Personen unter 2 Jahre - für 30 Jahre: 230,00 € 
 
Rasenreihengrabstätte: 
für 30 Jahre: 990,00 € 
 
Wahlgrabstätte: 
für 30 Jahre - je Grabstelle -: 390,00 € 
für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle -:  13,00 € 
  
Rasenwahlgrabstätte: 
für 30 Jahre - je Grabstelle -: 1.110,00 € 
für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle -: 37,00 € 
 
Urnenreihengrabstätte: 
für 30 Jahre: 260,00 € 
 
Rasenurnenreihengrabstätte: 
für 30 Jahre:  530,00 € 
 
Anonyme Urnenreihengrabstätte: 
für 30 Jahre:  510,00 € 
 
Urnenwahlgrabstätte: 
für 30 Jahre - je Grabstelle -: 300,00 € 
für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle -: 10,00 € 
 
Rasenurnenwahlgrabstätte: 
für 30 Jahre - Doppelgrab -: 990,00 € 
für jedes Jahr der Verlängerung: 33,00 € 
 
Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Rasenwahlgrabstätte 
gemäß § 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung: 
 
eine Gebühr von  300,00 € 
 
und zusätzlich für die anderen Grabstellen eine Gebühr gemäß 3b oder 4b für die 
Anpassung an die neue Ruhezeit. 
 
Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 
Absatz 2 FO) ist für jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, eine Gebühr 
gemäß 3b oder 8b. 
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Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren 
möglich. 
 
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird 
für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
 
Bei vorzeitiger Rückgabe des Grabes gem. § 16 Absatz 4 der Friedhofsordnung: 
 
Kosten der Einebnung des Grabes und Entfernung der Pflanzen nach Aufwand  
 
Herrichtung und Raseneinsaat 30,00 € 
 
Rasenpflege/Jahr - je Grabstelle -: 37,00 € 
 
Die Gebühr für die Pflege vorzeitig zurückgegebener Gräber wird für die gesamte 
Restnutzungszeit im Voraus erhoben. 
 
II. Verwaltungsgebühren: 
 
1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines stehenden Grabmals  
    einschließlich Standsicherheitsprüfung 50,00 € 
 
2. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines liegenden Grabmals 20,00 € 
 
3. Prüfung der Anzeige bei Veränderung eines Grabmales oder der  
    Ergänzung von Inschriften 20,00 € 
 
III. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle oder Kirche: 
 
Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle oder Kirche 
je Trauerfeier: 150,00 € 
 

§ 7 
 
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung 
nach dem jeweiligen Aufwand berechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in 
der Fassung vom 15.10.2001 außer Kraft. 
 
Sprakensehl, den 03.09.2012 
 
Der Kirchenvorstand: 
 

(L. S.) 
 
gez. Springhorn, P.       gez. M. Kruse 
Vorsitzender       Kirchenvorsteher 
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Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Wittingen, den 19.09.2012 
 
Der Kirchenkreisvorstand: 
 

(L. S.) 
 
gez. M. Berndt, S.      gez. Dr. F. Kleinschmidt, P. 
Vorsitzender       Kirchenkreisvorsteher 
 
2. Änderung der 
Friedhofsgebührenordung 
für die Friedhöfe der Ev.-luth. Kirchengemeinde Zasenbeck-Radenbeck in Zasenbeck 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) und § 25 der 
Friedhofsordnung für die Friedhöfe der Ev.-luth. Kirchengemeinde Zasenbeck-Radenbeck 
hat der Kirchenvorstand am 24.07.2012 folgende 2. Änderung der 
Friedhofsgebührenordnung vom  23.02.2001 beschlossen. 
 

§ 1 
 
§ 6 II  wird wie folgt neu gefasst: 
 
„II. Gebühren für die Beisetzung : 
 
      für das Ausheben und Verfüllen der Grube, Abräumen der Kränze und der überflüssigen 
      Erde: 
 

1. für eine Erdbestattung: 
 
 a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr       350,-- Euro 
 
 b) bei Verstorbenen ab 6. Lebensjahr:        410,-- Euro 
 
2. für eine Urnenbestattung:          105,-- Euro“ 

 
§ 2 

 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am 
Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Zasenbeck, den 24.07.2012  
 
Der Kirchenvorstand 
 
gez. I. Märtz     (L. S.)   gez. A. Salefsky, P. 
Vorsitzende        Stellv. Vorsitzender 
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Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit kirchenaufsichtlich 
genehmigt. 
 
Wittingen, den 19.09.2012  
 
Der Kirchenkreisvorstand 
 
gez. M. Berndt, S.    (L. S.)   gez. Kleinschmidt, P. 
Vorsitzender        Stellv. Vorsitzende 
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